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5 Sterne
Diemelradweg
Eine Zusammenfassung

2008 – 2023



Der Diemelradweg
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Diemelradweg-Kooperation 
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➢ 110 km Länge vom Sauerland zur Weser

➢ Ein Gemeinschaftsprojekt der Städte und Gemeinden 

Willingen, Diemelsee, Marsberg, Diemelstadt, Warburg, 

Liebenau, Hofgeismar, Trendelburg und Bad Karlshafen

➢ Beteiligte Kreise: Landkreis Waldeck-Frankenberg, 

Hochsauerlandkreis, Landkreis Kassel, der Kreis Höxter ist 

bislang nicht Teil der Kooperation

➢ Zwei Bundesländer

➢ Kooperationsvereinbarung 2014

➢ Erste Befahrung 2014 („Der Radweg ist nicht zertifizierbar!“)

➢ 2017 und 2020 vom ADFC als Qualitätsradroute mit vier von 

fünf Sternen ausgezeichnet

➢ 2023 Verleihung der fünf Sterne gültig bis 31.12.2025



2008-2009 Ausbau der

Diemelseeuferstraße
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Autobahnzubringer  zur A 44
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Sicherheit: Diemelradweg
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1.000.000 Tonnen = 40.000 LKW / Jahr

(Hinweis: alle LKW-Bewegungen, z.B. auch Sprick,

Varlemann, Schwarz …, nicht nur SmurfitKappa!!!)

Ausgangspunkt für die Diskussion war die

Planung einer neuen Werkszufahrt für die

Firma Smurfit Kappa mit Linksabbieger und

ohne Radweg



Verkehrszählung 
3. und 4. April 2012

Seite 5



Ortstermin im April 2012
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K 91 

wurde

ohne 

Radweg

ausgebaut
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Antrag der drei
Fraktion im 

Stadtparlament
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Verkehrszählung am Diemelradweg
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10

1070 =>

1047 <=

2117

76 pro Tag

2888 =>

1931 <=

4819

172 pro Tag

2705 =>

3041 <=

5746

205 pro Tag

Ergebnisse der Zählung 
im Mai 2018
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Antwort von Hessen Mobil
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Bei 260 LKW pro Tag und 170 Radfahrer

in der Saison ist es eine Frage der Zeit,

wann es zum ersten großen Unfall kommt 
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Zuwendungsbescheid Radwegekonzept

https://www.wlz-online.de/waldeck/diemelstadt/so-kann-

diemelstadt-gefaehrliche-radwegverbindung-entschaerfen-

10827104.html

https://www.wlz-online.de/waldeck/diemelstadt/so-kann-diemelstadt-gefaehrliche-radwegverbindung-entschaerfen-10827104.html
https://www.wlz-online.de/waldeck/diemelstadt/so-kann-diemelstadt-gefaehrliche-radwegverbindung-entschaerfen-10827104.html
https://www.wlz-online.de/waldeck/diemelstadt/so-kann-diemelstadt-gefaehrliche-radwegverbindung-entschaerfen-10827104.html
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Schreiben MdL Pohlmann an
Staatsminister Tarek Al-Wazir
vom 10.06.2023
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Landtagsabgeordnete der Grünen Jürgen Frömmrich
und Daniel May waren im Juli 2022 vor Ort, um
gefährliche Situation am Diemelradweg zu beurteilen
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Das erste Opfer der Situation
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Reaktionen
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Auftrag am
16.02.2023
vergeben
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Ortstermin am 1. März 2023
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Matthias Koch (Bauamtsleiter Diemelstadt), Dieter Oderwald (Erster Stadtrat), Nicole Sude (Radwegebeauftragte

Landkreis Waldeck-Frankenberg), Simone Putscher (Hessen Mobil, Fachdezernentin Planung Nordhessen)

Susanne Paulus (Fachbereichsleiterin Bauen Landkreis Waldeck Frankenberg), Helen Neuwirth (Hessen Mobil

zukünftige Radverkehrskoordinatorin Nordhessen), Felix Weidner (Hessen Mobil Sachbebietsleiter

Grundsatzplanung Radverkehr) und Bürgermeister Elmar Schröder
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Von: Schröder, Elmar <schroeder@diemelstadt.de> 

Gesendet: Freitag, 3. März 2023 10:51

An: felix.weidner@mobil.hessen.de

Cc: Frese, Karl-Friedrich <Karl-Friedrich.Frese@lkwafkb.de>; simone.putscher@mobil.hessen.de; Helen.Neuwirth@mobil.hessen.de; 

susanne.paulus@lkwafkb.de; Nicole.Sude@lkwafkb.de; Dieter Oderwald (di-oderwald@t-online.de) <di-oderwald@t-online.de>; Koch, Matthias 

<koch@diemelstadt.de>; Romberger, Jörg <romberger@diemelstadt.de>; Schröder, Elmar <schroeder@diemelstadt.de>

Betreff: Ortstermin mit Hessen Mobil am Diemelradweg am 01.03.2023

Sehr geehrter Herr Weidner, sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für den kurzfristigen Ortstermin am Diemelradweg. In der kommenden Woche werden wir auf der ITB in Berlin den

5. Stern des ADFC abholen und danach in der Diemelradwegkonferenz mit den 4 Landräten und 9 Bürgermeistern überlegen, 

wie es in Zukunft weitergehen soll. Die Stadt Diemelstadt baut für knapp 300.000 € das Teilstück bis Orpethal.

Nun ist zu klären, was auf der Strecke Orpethal – Wrexen (Hessen Mobil) geplant ist. Es wäre daher wichtig, dass Sie oder Frau 

Neuwirth uns zum Ortstermin ein kurzes Protokoll oder einen Aktenvermerk zukommen lassen, damit  sowohl der Landkreis 

Waldeck-Frankenberg, als auch wir Klarheit für die Strategie von Hessen Mobil bekommen und wissen, was bei Ihnen nun 

geplant wird.

Ich halte die Situation an dem Teilstück für „grob fahrlässig“, daher handelt es sich bei meiner Mail und der Ihnen 

ausgehändigten Präsentation auch beamtenrechtlich um eine „Remonstration“, denn ich habe den gefährlichen Zustand seit 

2012, der seit der Freigabe der BAB-Abfahrt Marsberg im Jahre 2006 herrscht, immer wieder angesprochen und hoffe, dass es 

dort keine weiteren Toten gibt (siehe Beispiel Neukirchen). 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Auszug: WLZ 29.10.2022



5. Stern für Qualitätsradweg
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Eigentumserwerb für Hessen Mobil
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Maßstab: 1:5.000

Bearbeiter: Elmar Schröder
Datum: 24.03.2023

Stadt Diemelstadt
Lange Straße 6
34474 Diemelstadt

Dies ist kein Auszug aus 
der Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch
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nachrichtliche Darstellung
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Nachrichtliche Übernahme der Bauverbotszone Autobahn
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Nachrichtliche Übernahme der Baubeschränkungszone Autobahn

MASSLEISTEMASSLEISTE

0 100

[1.1] Der Anwendungsbereich der textlichen Festsetzungen ist durch den zeichnerisch dargestellten Geltungsbereich 
festgesetzt. Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches beträgt 253.390 Quadratmeter. Rechtsgültigkeit haben 
ausschließlich die Festsetzungen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 18 "GI Wrexen".

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  [§ 9 Abs. 7 BauGB][1.2]

1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH [§ 9 Abs. 8 BauGB] .

[2.1] Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen (Baugebiete) werden gem § 9 BauNVO  als "Industriege-
biete" [GI] festgesetzt.  

A. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN [§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m § 1 bis 23 BauNVO]

TEIL B  PLANZEICHEN UND TEXTFESTSETZUNGEN

Industriegebiete [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 9 BauNVO]

 
GI

[2.2]

Ü B E R S I C H T S P L A N  o . M .

PLANUNGSBÜRO BIOLINE

Orketalstraße 9
35104 Lichtenfels
06454/9199794

S T A D T
D I E M E L S T A D T

3 . Ä n d e ru n g  d e s  B e b a u u n g s p la n e s  N r. 1 8
" G I W re x e n "

S ta d tte il W re x e n
P L A N E N T W U R F

z u r  e r n e u t e n  B e t e il i g u n g  d e r  Ö ff e n t l i c h k e it  g e m . §  4 a  A b s .  3  B a u G B  i. V . m . §  3  A b s .  2  B a u G B
u n d  d e r  B e h ö r d e n  g e m . §  4  A b s .  2  B a u G B  s o w i e  z u r  A b s t i m m u n g  m it  d e n

N a c h b a r g e m e i n d e n  g e m . §  2  A b s .  2  B a u G B

PLANUNG: 20. 06. 2022
Gezeichnet: Steffen Butterweck
Geprüft: Bernd Wecker

Im Auftrag der 
STADT DIEMELSTADT 
Lange Straße 6
34474 Diemelstadt

TEIL A  PLANZEICHNUNG - NACH DER ÄNDERUNG

3 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m §§ 16 - 21a BauNVO]

[3.3.1] Die Gesamthöhe der baulichen Anlagen ist in allen Baugebieten definiert als die Firstlinie, die oberste schattenwer-
fende Kante oder der höchste Punkt einer baulichen Anlage. Die Geländeoberfläche als Bezugspunkt für die Be-
stim mung der Höhe der baulichen Anlagen wird im Baugenehmigungsverfahren festgelegt (§ 2 Abs. 6 Hessische 
Bauordnung).

Baugrenze [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB][4.3]

überbaubare Grundstücksfläche

7 VERKEHRSFLÄCHEN SO WIE VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIM MUNG
[§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

[6.1] Gem. § 9 Abs. 1 Fernstraßengesetz und § 23 Abs. 1 Hessisches Straßengesetz dürfen in den Flächen, die für 
die Bebauung freizuhalten sind Hochbauten jeder Art und bauliche Anlagen jeglicher Art nicht errichtet werden. 
Diese Anbauverbotszonen sind einzuhalten. Neben Hochbauten jeder Art und bauliche Anlagen jeglicher Art sind 
auch sonstige Neben- und Werbeanlagen (Lagerflächen, Garagen, Versickerungsanlagen usw.) sowie für Aufschüt-
tungen bzw. Abrabungen größeren Umfangs nicht zulässig. 

[3.3.4] Ausnahmsweise kann die maximale Höhe für technische An- und Aufbauten sowie für Industriekamine und Schorn-
steine bei Nachweis der technischen Notwendigkeit überschritten werden. Die Überschreitung ist auf eine maxi-
male Höhe mit einer Oberkante von 65,00 Meter über dem höchsten Geländeanschnitt der baulichen Anlage mit 
der Geländeoberfläche begrenzt.

Verkehrsfläche
   • öffentliche Straßenverkehrsfläche

[7.1]

Verkehrsfläche
   • private Straßenverkehrsfläche

[7.2]

[13.5] Vorhandener Einzelbaum - zu erhalten

[13.6] Vorhandener Gehölze - zu erhalten

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 HBO]

[15.2] Betriebliche Trennwände (Betonwände), Bauhöhe max. 10,0 Meter, für nicht überdachte Flächen (aus Brandschutzgründen).  

DENKMALSCHUTZ
Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundge-
genstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüg-
lich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. 
Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entschei-
dung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

Bereich ohne Ein- und Ausfahrten[7.7]

Ein- und/oder Ausfahrten (in Abhängigkeit der textlichen Bezeichnung im Plan)[7.8]

7,00

Sichtfelder, Sichtdreieck:
An Knotenpunkten, Rad-/Gehwegüberfahrten und Überquerungsstellen sind für wartepflichtige Kraft-
fahrer, Radfahrer und Fußgänger Mindestfelder zwischen 0,80 Meter und 2,50 Meter Höhe von stän-
digen Sichthindernissen, parkenden Kraftfahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freizuhalten.

[7.9]

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
   • öffentliche Straßenverkehrsfläche

[7.3]

Zweckbestimmung: Wirtschaftsweg / Zufahrt Industriegebiet[7.4]

9 FÜHRUNG VON VERSORGUNGSLEITUNGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB]

10 PRIVATE GRÜNANLAGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]

Private Grünfläche[10.1]

[13.1] Zum allgemeinen Schutz wildlebender Tiere, insbesondere von Vögeln, ist es nicht zulässig, Bäume, die außer-
halb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den  
Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zu-
wachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.

13 FLÄCHEN ODER MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG VON
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und BauGB]

Umgrenzung für Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft [§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB] (Nummerierung beispielhaft, Maßnahmen siehe 10.5 bis 10.7)

[13.4]

[13.3] Die im Geltungsbereich vorhandenen Laubbäume und -sträucher sind so weit wie möglich zu erhalten, wenn sie ein-
er sinnvollen Bebauung der entsprechenden Grundstücksflächen nicht entgegenstehen. Bei Verlust sind sie gleich-
wertig zu ersetzen. Im Rahmen von Rodungsmaßnahmen sind landschaftsprägende Solitärbäume zu erhalten. 

3b

11 W ASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE W ASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHW ASSER-
SCHUTZ UND DIE REGELEUNG DES W ASSERABFLUSSES [§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB]

Wasserflächen
   • Fließgewässer "Orpe"

[11.1]

Umgrenzung von Flächen für den Hochwasserschutz[11.2]

Nachrichtliche Übernahme 
   • Überschwemmungsgebiet 

[11.3]

Hochwasserschutzdamm[11.4]

Ü

[13.7] Bei  Neubauten ist an Glasflächen, die größer als 2,5 Quadratmeter sind, das Risiko der Kollision von Vögeln durch 
die Verwendung von Vogelschutzfolien oder Ähnliches zu minimieren.

12 FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT [§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB]

Flächen für die Landwirtschaft [§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB][12.1]

[12.2] Zulässig sind landwirtschaftliche Nutzungen in Form von Wiese- und Weidewirtschaft, berufsmäßiger Imkerei,  Wein-
bau sowie Erwerbsobstbau.

[13.4.5] Fläche 6
Auf den im Plan festgesetzten Flächen 6 ist in den ersten fünf Jahren zur Aushagerung eine mindestens dreimalige 
Mahd mit Abräumen des Schnittguts ohne zeitliche Bewirtschaftungseinschränkungen bei Verzicht auf jegliche Dün-
gung durchzuführen. Eine Nachweide ist ebenfalls zu empfehlen. Je nach Entwicklung kann zur Artanreicherung 
nach der Aushagerung eine Schlitzsaat mit Regiosaatgut durchgeführt werden. Danach ist eine 2-schürige Mahd mit 
Aufnahme bzw. Entfernung des Schnittguts ist zu etablieren. Das Schnittgut ist einer ordnungsgemäßen Verwendung 
bzw. ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Erster Mahdtermin ab Mitte Juni, möglichst in einem Zeitfenster von 
zwei bis drei Wochen. Zweiter Mahdtermin richtet sich nach dem zweiten Aufwuchs, in der Regel ab dem 01. Septem-
ber je nach Bewuchs. Eine Nachbeweidung kann alternativ zur zweiten Mahd ab dem 01. September erfolgen (kurz-
zeitige Nachbeweidung ohne Zufütterung, keine Standweide oder reine Koppelhaltung). Beweidung mit max. zwei 
Großvieheinheiten (GV) pro ha. Zur Vermeidung von erheblichen Boden- und Narbenschäden keine Beweidung bei 
durchnässtem Boden sowie im Spätherbst und Winter. Weiterhin ist auf Düngemittel sowie auf Pflanzenschutzmit-
tel zu verzichten (kein Mist, Gülle, mineralischer Dünger etc.). Eine Veränderung des Bodenreliefs ist nicht zulässig.

Wirtschaftsweg

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
In Planbereichen befinden sich Telekom munikationslinien der Telekom. Diese versorgen die vorhandene Bebau-
ung. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekom munikationslinien m üssen weiterhin gewährleistet 
bleiben. Konkrete Maßnahm en sind auf die vorhandenen Telekom munikationslinien abzustim m en, sodass eine 
Veränderung oder Verlegung der Telekom munikationslinien vermieden werden kann. Bei der Bauausführung ist 
darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekom munikationslinien vermieden werden und aus 
betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekom munikationslinien 
jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberir-
dische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen an-
gefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die bauausführenden Firmen vor Beginn der Arbei-
ten über die Lage der zu m Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Teleko m m unikationslinien der Teleko m 
informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Hochspannungsleitung 110 kV mit Sicherheitsstreifen. [9.1]

[9.2] In dem nach 8.1 gekennzeichneten Bereich sind zulässig: Bauvorhaben und Anpflanzungen nur im Einvernehmen 
mit dem zuständigen Stromversorgungsunternehmen. Bau- und Autokräne sind so aufzustellen, dass ihre Schwenk-
bereiche den Sicherheitsstreifen nicht berühren. Für die grünordnerische Gestaltung sind standortgerechte Wildge-
hölze, wie Büsche und Sträucher bis zur Kategorie Großsträucher, die mit geringer W uchshöhe einen dauerhaft 
ausreichenden Abstand zu den Leiterseilen einhalten. 

HESSEN MOBIL STRAßEN- UND VERKEHRSMANAGEMENT
Von der Landesstraße gehen schädliche Immissionen (Lärm und Luftverunreinigungen) aus. Es ist Sache des Trä-
gers der Bauleitplanung die erforderlichen Nachweise zu führen und ggf. Vorkehrungen zu treffen. Kosten oder 
anteilige Kosten hierfür werden durch den Straßenbaulastträger nicht übernommen. Wenn für notwendige Verkabe-
lungsarbeiten das Straßengrundstück mitbenutzt werden muss, so ist im Vorfeld ein Nutzungsvertrag abzuschließen.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung von Baugebieten oder Abgrenzung des Maßes der baulichen 
Nuitzung innerhalb eines Baugebiets  [§ 16 Abs. 5 BauNVO]

[2.7]

Leitungsrecht - Gasleitung[9.3]

TEIL C  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE  [§ 9 Abs. 6 BauGB]

ALTLASTEN- ODER ALTLASTENVERDACHTSFÄLLE
Werden bei Bodeneingriffen farbliche oder geruchliche Auffälligkeiten festgestellt, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen zu 
unterbrechen und das Regierungspräsidium Kassel zwecks Festlegung der weiteren Vorgehensweise einzuschalten.

[17.2] Auf den sonstigen, nicht zu überbauenden Grundstücksflächen ist je 500 Quadratmeter ein großkroniger, hochstäm miger Laub-
baum zu pflanzen.

[18.3] Die Errichtung von Pylonen oder anderer W erbeanlagen, die eine Fernwirkung erzeugen, bedarf der Zustzim mung der zustän-
digen Straßenbaubehörde (Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen).

AVACON NETZ GMBH - 110-kV Leitung
Für Bebauungen im Leitungsschutzbereich von 110-kV-Hochspannungsleitungen sind unterschiedliche Mindestabstände zu den 
Leiterseilen einzuhalten. Bei der Ermittlung der Abstände ist unter der Leitung der größte Durchhang und seitlich der Leitung das 
größtmögliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind anzunehmen. Dies hat zur Folge, dass innerhalb des Leitungsschutzberei-
ches nur eingeschränkte Bebauungen, Bodenlagerungen und Arbeitshöhen möglich sind. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist
der Avacon Netz GmbH vom Antragsteller ein Nachweis zu erbringen, dass die entsprechenden Grenzwerte eingehalten werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Dachkonstruktionen und -eindeckungen aus leitenden Baustoffen vom Bauherrn ein Fach-
mann zur Durchführung eventuell notwendiger Erdungsmaßnahmen hinzuzuziehen ist. Im Schutzbereich ist mit Vogelkot sowie 
bei ungünstigen Witterungsverhältnissen mit Eisabwurf von den Leiterseilen der Hochspannungsfreileitung zu rechnen. Bei be-
stim mten Witterungsverhältnissen (Wind, Regen, Nebel oder Raureif) können Geräusche/Koronaentladungen entstehen. Vorge-
sehene Reklameeinrichtungen, Fahnenstangen sowie Beleuchtungseinrichtungen o. Ä. innerhalb des Leitungsschutzbereiches 
müssen mit der Avacon Netz G mbH abgestim mt werden. Schadensansprüche oder Kosten können weder gegen die Stadt Die-

[13.9] Der Uferberbereich des Grundstücks mit der Bezeichnung: Gemarkung Wrexen, Flur 18, Flurstück 7, ist bei einer 
Inanspruchnahme durch ein Brückenbauwek bis zur Böschungskante in seinem Zustand zu erhalten. Zur Eingriffs-
minimierung ist es zulässig, das Brückenbauwerk um maximal 20,0 Meter west- oder ostseitig entlang der Böschungs-
kante zu platzieren.

[15.3] Im Industriegebiet sind bauliche Anlagen so zu gestalten, dass von baulichen Anlagen, dessen Betrieb und deren Außenbeleuch-
tung keine Blendwirkungen und Lichtim missionen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den angrenzenden Lan-
des- und Bundesfernstraßen beeinträchtigen, ausgehen.

2 ART DER BAULICHEN NUTZUNG [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB]

[2.3] In den Industriegebieten [GI] sind Ausnahmen nach § 9 Abs. 3 BauNVO zugelassen. Im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes sind Einzelhandelsbetriebe nicht zugelassen.

[2.4] Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsflächen innerhalb von produzierenden, reparierenden oder installierenden 
Betrieben, die zur Vermarktung eigener bzw. weiterverarbeiteter Erzeugnisse erforderlich sind. Die Verkaufsfläche 
darf nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnehmen (2 Prozent der GRZ, maximal 750 Quadratme-
ter).

[2.5] Zulässig sind gemäß § 1 (5) BauNVO nur Betriebe, von deren Anlagen keine störenden bodennahen Geruchs- o-
der Schadstoffemissionen (Gas- oder staubförmig) ausgehen; die Emissionen sind nach Ziffer 2, 4 der TA-Luft in 
der jeweils gültigen Fassung abzuleiten.

[2.6] Zur Vermeidung schädlicher Umwelteinflüsse durch Lärm sind bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zu 
treffen, die die Schallemissionen auf einen Gesamtschallleistungspegel für das Gebiet:
   • GI 1    von 103 dB tags /   88 db nachts
   • GI 2 und GI 2a    von 124 dB tags / 109 db nachts 

begrenzen.

[3.] Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 BauNVO sind als Obergrenze für das Maß der baulichen 
Nutzung im Baugebiet GI 2a folgende Festsetzungen zulässig:

[3.1] Grundflächenzahl [GRZ]:     0,80

[3.2] Baumassenzahl [BMZ]:     6,00

[3.3] Gesamthöhe [GH] in Meter:     25,00

[3.3.2] In dem Industriegebiet wird die maximale Höhe der baulichen Anlagen mit einer Oberkante von 25,00 Meter über 
dem höchsten Geländeanschnitt der baulichen Anlage mit der Geländeoberfläche festgesetzt. Eine entsprechende 
Höhenbestandsaufnahme ist bei den Baugenehmigungsanträgen vorzulegen. 

[3.3.3] Ausnahmsweise können auf 10 Prozent der überbauten Fläche der baulichen Anlage, aber maximal auf 100 Qua-
dratmeter, Gebäude- und Anlagenteile bis zu einer Oberkante von 35,00 Meter zugelassen werden, wenn deren 
Grundfläche 100 Quadratmeter nicht überschreitet.

4 BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]

[4.1] Es sind Gebäude in abweichender Bauweise (a) zulässig. In der abweichenden Bauweise gelten die Eigenschaften 
der offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass auch Gebäude mit mehr als 50 Meter Länge zulässig sind. An den 
Grundstücksgrenzen gelten die Abstandsregeln der Hessischen Bauordnung, beim Bau von Doppelhäusern und 
von Hausgruppen über zwei oder mehrere Grundstücke darf auf die Grenze gebaut werden.  

[4.2] Die überbaubare Grundstücksfläche wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 BauNVO durch Bau-
grenzen festgesetzt.

6 FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND [§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB]

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind  [§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB][6.2]

Zweckbestimmung: Parkplatz, zulässig sind Stellplatzflächen, Fahrwege und Ein- und Ausfahrten[7.5]

[13.2] Als Leuchtmittel bei der Außenbeleuchtung sind bernsteinfarbene bis warm-weiße Leuchtmittel mit einem niedrigen 
Strahlungsanteil im kurzwelligen Bereich, also einer Wellenlänge größer als 400 Nanometer zu verwenden. Bern-
steinfarbene bzw. warm-weiße Leuchtmittel bedeuten, dass der Strahlungsanteil zwischen 1.700 und 3.000 Kel-
vin liegt. Nicht zuässig sind flächige Anstrahlungen ohne Informationsvermittlung. Beleuchtungseinrichtungen sind 
so zu installieren, dass der Fernwirkungseffekt möglichst gering bleibt.

wiese und 25 Prozent als Gehölzstandort auszubauen. Die Gehölzstandorte sind anteilsmäßig mit Schwarzerle (35 
Prozent), Stieleiche (30 Prozent), Silberweide (5 Prozent), Bruchweide (10 Prozent), Traubenkirsche (10 Prozent), 
Salweide (5 Prozent), Korbweide (5 Prozent) zu bepflanzen.

[13.4.2] Fläche 3b
Auf den im Plan festgesetzten Flächen 3b sind flächendeckend Laubgehölze in durchmischter Anordnung und in 
artgerechten Abständen zu pflanzen. Dabei sind mindestens 60 Prozent der folgenden Arten zu verwenden:
Schwarzerle, Spitzahorn, Stieleiche, Traubenkirsche, Roter Hartriegel, Esche, Silberweide, Salweide, Aschweide, 
Holunder, Gemeiner Schneeball, Feldulme.

[13.4.3] Fläche 3c
Auf den im Plan festgesetzen Flächen 3c sind 20 Prozent der Fläche mit Gehölzgruppen, deren Einzelgröße 40 bis 
60 Quadratmeter beträgt, flächendeckend in durchmischter Anordnung und in artgerechten Abständen zu pflanzen. 
Dabei sind mindestens 80 Prozent der folgenden Arten zu verwenden:
Schwarzerle, Stieleiche, Traubenkirsche, Roter Hartriegel, Bruchweide, Salweide, Aschweide, Holunder, Gemei-
ner Schneeball.

[13.4.4] Fläche 5
Die im Plan festgesetzte Fläche 5 ist nach erfolgter Abgrabung in einer Breite von 25-30 m der natürlichen Sukzes-
sion zu überlassen.

[13.8] Auf dem Betriebsgelände sind an baulichen Anlagen mit einer Traufhöhe von weniger als 10,00 Meter sind unter-
halb der diemelseitigen Traufkante drei Kunstnester zur Ansiedlung von Mehlschwalben zu errichten.

15 ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO]

[15.1] Den Betriebsgebäuden ist durch Bauwerksgliederung, Materialwahl und durch die Farbgebung besonders hohe Gestaltqualität 
zu geben. Bei Materialwahl und Farbgebung der Gebäude sind gedeckte Farben zu wählen. Die Fassaden sind zur Abschwächung 
der Wirkung von Gebäudelänge und Gebäudehöhe farblich oder durch Bauelemente zu gliedern.  

16 GESTALTUNG VON EINFRIEDUNGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO]

[16.1] Zaunanlagen entlang der Landesstraße Nr. 3438 dürfen auf dem Straßengrundstück nicht errichtet werden und müssen einen 
Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter zum befestigten Fahrbahnrand einhalten. Die Richtlinien zum passiven Schutz
an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS) sind zu beachten. Schutzmaßnahmen gehen zu Lasten des Vorhabentra-
genden. Die Sichtdreiecke dürfen durch die Zaunanlage nicht beeinträchtigt werden. 

17 GESTALTUNG UND BEGRÜNUNG VON GRUNDSTÜCKSFREIFLÄCHEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO]

[17.1] Auf den Stellplatzflächen des Industriegebietes ist je sechs Stellplätze mindestens 1 großkroniger, hochstäm miger Laubbaum zu 
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.

[17.3] Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens 18/20 Zentimeter, gemessen in 1,00 Meter Höhe über dem Erdboden, auf-
weisen.

18 GESTALTUNG VON WERBEANLAGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 7 HBO]

[18.1] Die Bauverbotszone ist frei von jeglichen Werbeanlagen zu halten.

[18.2] Innerhalb der Baubeschränkungszone kann nur W erbung an der Stätte der Leistung zugelassen werden, wenn von der Anlage 
keine erhebliche störende Fernwirkung ausgeht. Außenwerbung ist möglichst in die Fassade zu integrieren und hat sich in Grö-
ße, Form und Farbe dem Gebäude unterzuordnen. Anlagen für Außenwerbung als Blinklicht, als laufendes Schriftband, als pro-
jizierte Lichtbilder und als spiegelnde Bilder sind nicht zulässig. Überdim ensional große Anlagen und hohe Pylone entlang der 
klassifizierten Straßen sind nicht zulässig.

melstadt als Trägerin der Planungshoheit noch gegen die Avacon Netz G mbH geltend gemacht werden. Abgra-
bungen an den Maststandorten dürfen nicht vorgenommen werden. Sollten innerhalb eines Sicherheitsabstan des 
von 10,0 Meter um einen Maststandort Abgrabungsarbeiten erforderlich werden, so sind diese mit der Avacon Netz 
GmbH im Detail abzustimmen. Die Maststandorte müssen für Instandhaltungsmaßnahmen zu jeder Zeit, auch mit 
schwerem Gerät wie z.B. Lastkraftwagen oder Kran, zugänglich sein. 

AUFSTELLUNGS- UND GENEHMIGUNGSVERMERK
Aufgestellt nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Planzeichenver-
ordnung (PlanZV) sowie § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) jeweils in der zum Zeitpunkt der Offenlegung gültigen Fassung 

8 FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB]

Flächen für Versorgungsanlagen; hier Elektrizität
[§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB]

[81]

MAGISTRAT
 DER STADT DIEMELSTADT

R H O DE N,....................................

 .........................................
Unterschrift (Bauamt)

GEMARKUNG WREXEN
FLUR 017 / 018
MASSSTAB 1:1.000

PLANUNG: 20. 06. 2022

PLANUNGSBÜRO BIOLINE
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 .........................................
Unterschrift (Bioline).

[13.4.1] Flächen 2
Auf den im Plan festgesetzten Flächen 2 sind 35 Prozent als Wasserfläche (Röhrichtzone), 40 Prozent als Feucht-

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS [§ 2 BauGB]         

Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der die Änderung des Bebauungsplanes mit 
Begründung nach § 10 (4) BauGB eingesehen werden kann, ist  am  12. 11. 2020  ortsüblich 
bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 18  "GI Wrexen" ist der Bebauungsplan wirksam geworden.

10. INKRAFTSETZUNG

...................................................................................................
(Unterschrift)
Elmar Schröder, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

...................................................................................................
(Unterschrift)
Elmar Schröder, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

8. SATZUNGSBESCHLUSS:     (§ 10 BauGB)    

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.11.2020 die vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
geprüft und den Bebauungsplan gem. § 10 BauGB  als Satzung beschlossen. Das Ergebnis 
der Abwägung wurde mitgeteilt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
mit Schreiben vom 11. 02. 2021 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

5. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (§ 4 Abs. 1 BauGB):

Beschluss vom:             29. 08. 2019
Öffentlich bekannt gemacht:             05. 02. 2021

Öffentlich bekannt gemacht:               05. 02. 2021
Die öffentliche Auslage wurde vom 15. 02. 2021 bis einschl. 17. 03. 2021 durchgeführt.

2. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (§ 3 Abs. 1 BauGB)

Öffentlich bekannt gemacht:               24. 12. 2021
Die öffentliche Auslage wurde vom 04. 01. 2022 bis einschl. 07. 02. 2022 durchgeführt.

3. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
mit Schreiben vom 21. 12. 2021 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

6. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (§ 4 Abs. 2 BauGB):

9. AUSFERTIGUNGSVERMERK
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
der Stadtverordnetenversam mlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

...................................................................................................
(Unterschrift)
Elmar Schröder, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
mit Schreiben vom 10. 09. 2020 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

7. ERNEUTE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (§ 4 Abs. 2 BauGB):

Öffentlich bekannt gemacht:               08. 09. 2020
Die öffentliche Auslage wurde vom 16. 09. 2020 bis einschl. 16. 10. 2020 durchgeführt.

4. ERNEUTE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (§ 3 Abs. 2 BauGB)

[17.4] Von den befestigten Grundstücksflächen darf kein Oberflächenwasser dem Straßengrundstück zugeführt werden.

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg[7.5]

14 FLÄCHEN ZUR HERSTELLUNG DES STRAßENKÖRPERS [§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB]

Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers, Abgrabung[14.1]
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Diemelradweg im 
Hessischen Landtag beraten

Diemelstadt. Auf Einla-
dung des CDU-Landtags-
abgeordneten Jan-Wilhelm 
Pohlmann, der bereits im 
vergangenen Jahr den hes-
sischen Wirtschafts- und 
Verkehrsminister Tarek 
Al-Wazir aufgefordert hat-
te, die Gefahrenstelle am 
Diemelradweg zwischen 
Orpethal und Wrexen zu 
priorisieren, trafen sich 
Vertreter von Hessen Mo-
bil, dem Wirtschafts- und 
Verkehrsministerium und 
der Stadt Diemelstadt im 
Landtag.

Gefährdung durch LKW
Diemelstadts Bürgermeis-
ter Elmar Schröder machte 
anhand einer umfangrei-
chen Präsentation mit Ge-
fährdungsbeurteilung deut-
lich, dass die Strecke von 
der westfälischen Landes-
grenze bei Billinghausen 
bis nach Wrexen seit der 
Freigabe der Autobahnab-
fahrt Marsberg an der B7 
im Jahr 2006 eine Zunahme 
des Schwerlastverkehrs für 
die Papierindustrie erfahren 
habe. „Heute können wir 
diese Strecke für die Be-
triebe Smurfit Kappa und 
Sprick sicher als direkten 
Autobahnzubringer einstu-
fen, so dass Radfahrer:in-
nen auf dieser Strecke einer 
täglichen Gefährdung aus-
gesetzt sind. Erst im letz-
ten Jahr hat ein Radfahrer 
hier einen tödlichen Unfall 
erlitten“, stellt Schröder in 
seinem Plädoyer heraus. 
Die Stadt sei auf der Stre-
cke von der Landesgrenze 
bis Orpethal derzeit dabei, 

einen sicheren Radweg 
an der Oberkante der Bö-
schung zu bauen und der 
Landkreis habe die Planun-
gen für sein Teilstück an 
den beiden Brücken auf-
genommen. Jetzt fehlt nur 
noch eine Lösung für das 
gefährliche Teilstück von 
Orpethal nach Wrexen.

Land stellt Lösung in Aus-
sicht
„Natürlich kann im Rahmen 
dieses Arbeitsgesprächs 
nicht sofort ein Planungs-
auftrag vergeben werden“, 
erläuterte der zuständige 
Abteilungsleiter für Stra-
ßen- und Verkehrswesen, 
Martin Weber, der unmittel-
bar unter der Minister- und 
Staatssekretärsebene ver-
antwortlich ist, „allerdings 
steht in den nächsten Mo-
naten die Dringlichkeits-
bewertung für die Fort-
schreibung des hessischen 
Radwegeplans an. Daher 
sehe ich sehr gute Chan-
cen, dass dieses fehlende 
Teilstück eine hohe Priorität 
bekommen könnte“. Hilf-
reich kommt dem Diemel-
städter Anliegen das aktu-
elle Radwegekonzept des 
Landkreises Waldeck-Fran-
kenberg entgegen, denn 
K r e i s b e i g e o r d n e t e r 
Karl-Friedrich Frese hat mit 
der Kreisbauamtsleiterin 
Susanne Paulus und der 
Radverkehrsbeauftragten 
Nicole Sude dieses Teil-
stück auf Platz 1 der Prio-
ritätenliste setzen lassen, 
weil der 5-Sterne-Radweg 
ein Aushängeschild für die 
ganze Region sei. 

Argumente eindeutig 
In der Dringlichkeitsbewer-
tung werden neben der Pri-
orisierung des Landkreises 
die Notwendigkeit für den 
Alltagsradwegeverkehr so-
wie die touristische Bedeu-
tung mit bewertet. Beim 
Teilstück Orpethal-Wrexen 
handelt es sich insbesonde-
re um einen Lückenschluss 
auf einem durchweg ver-
kehrssicheren Qualitäts-
radweg mit überörtlicher 
Bedeutung, von denen es 
in Deutschland nur sehr 
wenige gibt. „Mir liegt ins-
besondere das Hauptrad-
wegenetz zwischen den 
Mittelzentren Marsberg 
und Warburg am Herzen, 
denn Radfahren hat in der 
Klimakrise im Alltag eine 
neue Bedeutung erhalten“, 
ergänzt Felix Weidner, der 
als Sachgebietsleiter für die 
Grundsatzplanung Radver-
kehr federführend an der 
Dringlichkeitsbewertung 
des hessischen Radwege-
plans mitarbeitet.  

Diemelradweg 
– Quo vadis?
„Ich habe nach dem Ge-
spräch im hessischen 
Landtag ein sehr gutes Ge-
fühl mitgenommen, dass 
die Anträge der Stadt Die-
melstadt aus den Jahren 
2012, 2018 und 2022 nun 
endlich ernstgenommen 
werden und eine Priorisie-
rung im Jahr 2023 zur Pla-
nung in 2024 und Ausbau 
in 2025 führen könnte. Wir 
werden seitens der Stadt 
Diemelstadt den Erwerb der 
erforderlichen Flächen vor-
antreiben, denn hier haben 
wir eindeutig den näheren 
Draht zu den Eigentümern, 
die teilweise schon die Be-
reitschaft zum Landtausch 
erklärt haben. Meinem 
provokativen Titel der Prä-
sentation ‚Diemelradweg 
– Quo vadis - Fünf Sterne 
was nun?‘, wurde mit kon-
struktiven Lösungsansät-
zen im offenen Austausch 
sehr positiv begegnet und 
ich danke dem Landtags-
abgeordneten Jan-Wilhelm 
Pohlmann und unserem 
Kreisbeigeordneten Frese 
für deren Unterstützung“, 
fasst Bürgermeister Elmar 
Schröder abschließend zu-
sammen.

Bürgermeister Elmar Schröder (links) übergibt die 
umfassende Dokumentation und Gefährdungsana-
lyse dem heimischen CDU-Landtagsabgeordneten 
Jan-Wilhelm Pohlmann im Plenarsaal des Hessi-
schen Landtags.

Ausmarsch in Neudorf
Neudorf. Die Schützenge-
sellschaft Neudorf lädt am 
morgigen Sonntag zum 
traditionellen Ausmarsch 
vor dem Schützenfest ein. 
Antreten in Uniform mit 
Gewehr ist um 10 Uhr bei 

den Hauptleuten. Für die 
musikalische Begleitung 
sorgt die Musikkapelle 
Westheim. Es findet auch 
ein Verkauf von diversen 
Uniformteilen in der Hal-
le statt. Die Liste für das 

Schützenfrühstück beim 
Schützenfest hängt aus. 
Um 11.30 Uhr beginnt das 
Kinderkönigsschießen, 
anschließend erfolgt die 
Kinderkönigsproklamati-
on.

Brunnenfest in Neudorf
Neudorf. Auch in diesem 
Jahr wird das alljährliche 
Brunnenfest am 1. Mai ab 
10.30 Uhr auf dem Dorf-
platz in Neudorf gefei-
ert. Für die kleinen Gäste 
stehen wieder zahlreiche 
Kinderspiele sowie eine 

Hüpfburg bereit. Bei küh-
len Getränken, Leckerem 
vom Grill oder Kaffee 
und Kuchen freuen sich 
die örtlichen Vereine, der 
Kirchenvorstand und der 
Ortsbeirat auf viele Besu-
cher.

Fitnessorientierte 
Wanderung

Flechtdorf. Eine fitness- 
orientierte Wanderung 
„Unterwegs im Südosten 
des Naturparks“ über 15 Ki-
lometer findet am morgigen 
Sonntag statt. Treffpunkt 
ist beim Kloster Flechtdorf 

am Parkplatz unterhalb 
des Friedhofs. Telefoni-
sche Anmeldungen nimmt 
Sigismund Schlömer, Zer-
tifizierter Natur- und Land-
schaftsführer, unter Tel. 
05633 1570 entgegen.

Frühlingskonzert 
in Bad Wünnenberg

Bad Wünnenberg. Am 
morgigen Sonntag fin-
det um 15.30 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Antoni-
us Bad Wünnenberg ein 
Konzert mit Musikern aus 
Bad Wünnenberg und der 
Umgebung statt. Dieses 
Konzert ist in besonderer 
Weise der neuen Orgel ge-

widmet, die bei diesem An-
lass mit ganz unterschied-
lichen Werken erklingen 
wird. Mitgestaltet und be-
reichert wird das Konzert 
vom Männergesangverein 
St. Cäcilia, einem Vokalen-
semble sowie einem Duo 
aus Trompete und Orgel. 
Der Eintritt ist frei.

Hand in Hand fürs 
Rote Land 

Diemelstadt. Am vergan-
genen Wochenende trafen 
sich die Ortsbeiräte aus 
Hesperinghausen, Helmig-
hausen und Neudorf am 
Ehrenhain der Waldarbeiter 
des ehemaligen Forstamtes 
Helmighausen. Mit weite-
ren ehrenamtlichen Helfern 
wurde der „Veteranenplatz“ 
auf Vordermann gebracht. 
An der Hütte wurden Re-
paraturarbeiten am Dach 
ausgeführt, Dachziegel 
ausgetauscht und neue 
Windfedern angebracht. Die 

Begrenzungszäune wurden 
repariert und teilweise er-
neuert. Die Namensschilder 
der ehemaligen Waldarbei-
ter erhielten neue Pfähle. 
Auch ein neues Hinweis-
schild als Wegweiser wurde 
installiert. Dieses hat Her-
mann Groß geschnitzt. Zum 
Abschluss gab es noch ein 
paar Getränke und einen 
rustikalen Imbiss. Insge-
samt eine gelungene Aktion, 
die auch sicherlich sehr zum 
guten Zusammhalt des Ro-
ten Landes beigetragen hat.
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PRESSEMITTEILUNG  
 

Lösung für Gefahr am Diemelradweg im Hessischen Landtag beraten 
 

Auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Jan-Wilhelm Pohlmann, der bereits 
im vergangenen Jahr den hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-
Wazir aufgefordert hatte, die Gefahrenstelle am Diemelradweg zwischen Diemelstadt-
Orpethal und Wrexen zu priorisieren, trafen sich Vertreter von Hessen Mobil, dem 
Wirtschafts- und Verkehrsministeriums und der Stadt Diemelstadt im Landtag. 
 

Gefährdung durch LKW 
Diemelstadts Bürgermeister Elmar Schröder machte anhand einer umfangreichen 
Präsentation mit Gefährdungsbeurteilung deutlich, dass die Strecke von der 
westfälischen Landesgrenze bei Billinghausen bis nach Wrexen seit der Freigabe der 
Autobahnabfahrt Marsberg an der B7 im Jahr 2006 eine Zunahme des 
Schwerlastverkehrs für die Papierindustrie erfahren habe. „Heute können wir diese 
Strecke für die Betriebe Smurfit Kappa und Sprick sicher als direkten Autobahnzu-
bringer einstufen, so dass RadfahrerInnen auf dieser Strecke einer täglichen 
Gefährdung ausgesetzt sind. Erst im letzten Jahr hat ein Radfahrer hier einen tödlichen 
Unfall erlitten.“, stellt Schröder in seinem Plädoyer heraus. Die Stadt sei auf der 
Strecke von der Landesgrenze bis Orpethal derzeit dabei einen sicheren Radweg an 
der Oberkante der Böschung zu bauen und der Landkreis habe die Planungen für sein 
Teilstück an den beiden Brücken aufgenommen. Jetzt fehlt nur noch eine Lösung für 
das gefährliche Teilstück von Orpethal nach Wrexen. 
 

Land stellt Lösung in Aussicht 
„Natürlich könne im Rahmen dieses Arbeitsgesprächs nicht sofort ein Planungsauftrag 
vergeben werden.“, erläuterte der zuständige Abteilungsleiter für Straßen- und 
Verkehrswesen, Martin Weber, der unmittelbar unter der Minister- und 
Staatssekretärsebene verantwortlich ist, „Allerdings stehe in den nächsten Monaten 
die Dringlichkeitsbewertung für die Fortschreibung des hessischen Radwegeplans an. 
Daher sehe er sehr gute Chancen, dass dieses fehlende Teilstück eine hohe Priorität 
bekommen könnte.“ Hilfreich kommt dem Diemelstädter Anliegen das aktuelle 
Radwegekonzept des Landkreises Waldeck-Frankenberg entgegen, denn 
Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese hat mit der Kreisbauamtsleiterin Susanne 
Paulus und der Radverkehrsbeauftragten Nicole Sude dieses Teilstück auf Platz 1 der 
Prioritätenliste setzen lassen, weil der 5.-Sterne Radweg ein Aushängeschild für die 
ganze Region sei.  
 

Argumente eindeutig  
In der Dringlichkeitsbewertung werden neben der Priorisierung des Landkreises die 
Notwendigkeit für den Alltagsradwegeverkehr sowie die touristische Bedeutung mit 
bewertet. Beim Teilstück Orpethal-Wrexen handelt es sich insbesondere um einen 
Lückenschluss auf einem durchweg verkehrssicheren Qualitätsradweg mit 
überörtlicher Bedeutung, von denen es in Deutschland nur sehr wenige gibt. „Ihm liege 
insbesondere das Hauptradwegenetz zwischen den Mittelzentren Marsberg und 
Warburg am Herzen, denn Radfahren hat in der Klimakrise im Alltag eine neue 
Bedeutung erhalten.“, ergänzt Felix Weidner, der als Sachgebietsleiter für die 
Grundsatzplanung Radverkehr federführend an der Dringlichkeitsbewertung des 
hessischen Radwegeplans mitarbeitet.   
 
  



 
 

PRESSEMITTEILUNG  
 

Diemelradweg – Quo vadis? 
„Ich habe nach dem Gespräch im hessischen Landtag ein sehr gutes Gefühl 
mitgenommen, dass die Anträge der Stadt Diemelstadt aus den Jahren 2012, 2018 
und 2022 nun endlich ernstgenommen werden und eine Priorisierung im Jahr 2023 zur 
Planung in 2024 und Ausbau in 2025 führen könnte. Wir werden seitens der Stadt 
Diemelstadt den Erwerb der erforderlichen Flächen vorantreiben, denn hier haben wir 
eindeutig den näheren Draht zu den Eigentümern, die teilweise schon die Bereitschaft 
zum Landtausch erklärt haben. Mein provokativer Titel der Präsentation 
„Diemelradweg – Quo vadis - Fünf Sterne was nun?“ wurde mit konstruktiven 
Lösungsansätzen im offenen Austausch sehr positiv begegnet und ich danke MdL Jan-
Wilhelm Pohlmann und unserem Kreisbeigeordneten Frese für deren Unterstützung.“, 
fasst Bürgermeister Elmar Schröder abschließend zusammen. 

 

 

v.l. Bürgermeister Elmar Schröder übergibt die umfassende Dokumentation und 

Gefährdungsanalyse dem heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Jan-Wilhelm 

Pohlmann im Plenarsaal des Hessischen Landtags 



Diemelstadt erhält Nahmobilitäts-
Urkunde des Landes Hessen 

Diemelstadt. Etwas stolz 
konnte Bürgermeister El-
mar Schröder die Urkun-
de des Landes Hessen 
für den Einsatz der Stadt 
Diemelstadt im Bereich 
der Nahmobilität vom 
Staatssekretär des Wirt-
schaftsministeriums Jens 
Deutschendorf entgegen-
nehmen. Seit einigen Jah-
ren hat die Stadt Diemel-
stadt ein Radwegekonzept, 
das in das gesamte kreis-
weite Radwegekonzept 
eingeflossen ist. Außerdem 
werden alle Bushaltestel-
len im Stadtgebiet mit 80 
Prozent Landesförderung 
barrierefrei ausgebaut und 
saniert. Der Bürgerbus 
rollt mittlerweile seit vier 
Jahren und ist ein Erfolgs-
modell. Das Land Hessen 

führt einmal im Jahr den 
Nahmobilitätskongress im 
House of Logistics and 
Mobility (HOLM) durch und 
Wirtschaftsminister Tarek 
Al-Wazir begrüßt dort die 
Institutionen, die sich im 
Bereich der Nahmobilität 
engagieren.

Diemelradweg wichtigs-
tes Projekt
Vor zwölf Jahren besuch-
te Staatssekretär Jens 
Deutschendorf, damals 
noch als Erster Kreisbei-
geordneter, Diemelstadt 
und musste auf Wunsch 
von Bürgermeister Schrö-
der von der Landesgrenze 
bis nach Wrexen mit dem 
Fahrrad fahren, um die 
Gefahrensituation selbst 
zu erleben. Seit damals ist 

viel passiert. 2014 wurde 
die Kreisstraße 91 bei Bil-
linghausen in Richtung Or-
pethal neu ausgebaut und 
ganz aktuell wird der Rad-
weg von der Landesgrenze 
bis Orpethal fertiggestellt. 
Das letzte Teilstück von 
Orpethal nach Wrexen 
könnte von Hessen Mobil 
entlang der Landstraße auf 
der Böschungsoberkante 
gebaut werden, wenn bei 
der im Herbst anstehenden 
Priorisierung des Landes 
Hessen dieser gefährliche 
Lückenschluss eine hohe 
Priorität und damit auch 
die nötigen Landesmittel 
bekommt. Der Landkreis 
hatte bereits auf Drängen 
der Stadt Diemelstadt dem 
Teilstück am Fünf-Ster-
ne-Diemelradweg die 
höchste Priorität zugewie-
sen. „Ich habe nach den 
vielen, vielen Gesprächen 
das Gefühl, dass alle Be-
teiligten wissen, dass 
zwischen Orpethal und 
Wrexen absoluter Hand-
lungsbedarf vorliegt. Lei-
der sind die Landesmittel 
begrenzt und es bedarf 
doppelt so viel Aufwand 
für die Grenzregion Mittel 
zu bekommen, wie in den 
Mainmetropolen. Wichtig 
ist, die Grundstücksfrage 
scheint lösbar und der Wil-
le ist da. Mehr geht nicht. 
Daher müssen wir nun die 
Priorisierung und Mittelver-
teilung des Landes Hessen 
abwarten“, so Bürgermeis-
ter Elmar Schröder.

Bürgermeister Elmar Schröder (links) erhält die Ur-
kunde für die Teilnahme am Nahmobilitätsnetzwerk 
vom Wirtschaftsstaatssekretär Jens Deutschendorf.

Vogelschießen in Haaren
Haaren. Am heutigen Sams-
tag findet in Haaren das Vo-
gelschießen des Schützen-
vereins Haaren statt. Nach 
dem Antreten und dem Aus-

losen der Reihenfolge um 15 
Uhr beginnt um 15.30 Uhr 
zunächst das Jungschützen-
schießen und anschließend 
das Schießen der Schützen. 

Um 21 Uhr werden die Köni-
ge in der Schützenhalle pro-
klamiert und im Anschluss 
wird der Festball durch den 
Königstanz eröffnet. 
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Zweites Scherfeder 
Kinderkonzert

Scherfede. Nach der ge-
lungenen Premiere im 
letzten Jahr lädt der Mu-
sikverein Scherfede am 
morgigen Sonntag um 15 
Uhr zum zweiten Scher-
feder Kinderkonzert in die 
Mehrzweckhalle ein.
„Wir haben die Kinder 
unserer Grundschule im 
Februar nach ihren Mu-
sikwünschen gefragt. Aus 
den vielen kunterbunten 
Rückmeldungen haben wir 
dann in den vergangenen 
Wochen ein schönes Pro-
gramm gestaltet, das nun 
vom Hauptorchester in 
einem etwa einstündigen 
Konzert präsentiert wer-
den soll“, so Dirigent Do-
minik Seegel. Der Eintritt 
ist selbstverständlich frei, 
Getränke können gegen 
eine kleine Spende erwor-

ben werden.
Im Anschluss besteht ins-
besondere für die Kinder 
ab der dritten Klasse, aber 
auch für Erwachsene, die 
Möglichkeit, sich die ver-
schiedenen Instrumente 
eines Blasorchesters ein-
mal näher anzuschauen 
und auszuprobieren. Sach-
kundige Musiker stehen 
dabei mit Rat und Tat zur 
Seite und informieren über 
die Angebote der Instru-
mentalausbildung des Mu-
sikvereins. „Falls jemand 
auf Anhieb ‚sein Lieblings-
instrument‘ gefunden hat, 
kann er sich gerne bereits 
an diesem Tag für den Ins-
trumentalunterricht ab den 
Sommer- oder Herbstferi-
en anmelden“, so Marei-
ke Amelunxen vom Vor-
standsteam Ausbildung.   

Sommerfest 
im Altenheim  

Beringhausen. Ein buntes 
Programm, unter anderem 
mit dem Musikverein Be-
ringhausen und der Volks-
tanzgruppe Leitmar, gibt 
es am heutigen Samstag 
beim Sommerfest des Al-
tenheims St. Franziskus 
in Beringhausen. Beginn 

ist um 14 Uhr im und am 
Altenheim St. Franziskus 
an der Bundesstraße 52 
in Beringhausen. Mit ver-
schiedenen Angeboten 
von Speisen und Geträn-
ken ist für das leibliche 
Wohl der Besucherinnen 
und Besucher gesorgt. 

Abendwanderung 
Messinghausen. Am Frei-
tag, dem 23. Juni, lädt der 
Dorfverein Messinghausen 
alle Messinghauser:innen 
zu einer gemeinsamen 
Abendwanderung ein. Be-
ginn ist um 17 Uhr auf dem 
Hüttenplatz. Im Anschluss 

findet ein gemütliches Bei-
sammensein am Mehrge-
nerationenplatz neben der 
Schule statt, zu dem Inte-
ressierte sehr gerne auch 
später dazukommen kön-
nen. Für das leibliche Wohl 
ist bestens gesorgt. 

Zum Sommerbeginn hat  der Rhododendron in der 
Bachstraße in Wrexen seine Blütenpracht wieder 
voll entwickelt.            Foto: Günter Klemann

Leserfoto













Fazit

• Die Gefährdung ist seit vielen Jahren bekannt

• 2014 war die K91 gebaut, allerdings ohne Radweg

• Die weiteren Planungen wurden vom Land bis 2018 behindert

• Dann kam über Radwegekonzepte Schwung auf

• Stadt hat 2022 Aufgaben erledigt und baut 2023

• Kreis plant und will bauen (zwei Brückenbauwerke)

• Das Land muss endlich mit Planung und Ausbau des 

Abschnitt von Orpethal-Wrexen beginnen!!!

Hoffen wir, dass vorher nichts mehr passiert !
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